
 
 

 

Nr. 01/2023 
 

Ihre Zeichen Ihre Korrespondenz vom Unsere Zeichen Datum 
  GS/rig/mpt 6. Januar 2023 
 
Kandidaturen für die UEFA-Präsidentschaftswahl und die Wahlen in den FIFA-Rat beim 
47. Ordentlichen UEFA-Kongress am 5. April 2023 in Lissabon, Portugal 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Nachgang zu unserem Rundschreiben Nr. 35/2022 vom 10. Juni 2022 möchten wir Sie darüber 
informieren, dass bei der UEFA-Administration bis zur Frist vom Donnerstag, 5. Januar 2023 folgende 
Kandidaturen für die UEFA-Präsidentschaft und für die Positionen europäischer Mitglieder des FIFA-Rats 
eingegangen sind: 
 
a) Kandidatur für die UEFA-Präsidentschaft (für eine vierjährige Amtszeit): 
 
 Nachname Vorname Land 
1. Čeferin* Aleksander Slowenien 

* stellt sich zur Wiederwahl 
 
b) Kandidaturen für eine Position als FIFA-Vizepräsident/-in (für eine vierjährige Amtszeit) (in 
alphabetischer Reihenfolge): 
 
 Nachname Vorname Land 
1. Csányi* Sándor Ungarn 
2. Lahti Ari Finnland 

* stellt sich zur Wiederwahl 
 
c) Kandidaturen für die Position als FIFA-Vizepräsident/-in, die für einen der vier britischen 
Verbände (England, Schottland, Nordirland und Wales) reserviert ist (für eine vierjährige Amtszeit) (in 
alphabetischer Reihenfolge): 
 
 Nachname Vorname Land 
1. Hewitt Debbie England 
2. Martin* David  Nordirland 

* stellt sich zur Wiederwahl 
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d) Kandidaturen für die Position eines ordentlichen Mitglieds im FIFA-Rat (für eine vierjährige 
Amtszeit) (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
 Nachname Vorname Land 
1. Gomes Fernando Portugal 
2. Le Graët* Noël Frankreich 

* stellt sich zur Wiederwahl 
 
e) Kandidatur für die Position eines ordentlichen Mitglieds im FIFA-Rat (für eine zweijährige 
Amtszeit): 
 
 Nachname Vorname Land 
1. Neuendorf Bernd Deutschland 

 
Zudem möchten wir Sie über folgende Punkte informieren:  
  
(i) die UEFA-Administration wird die ausgefüllten Wählbarkeitsfragebögen sämtlicher Kandidatinnen und 
Kandidaten der FIFA unterbreiten, damit die FIFA-Prüfungskommission die einschlägigen 
Wählbarkeitsprüfungen vornehmen kann;  
  
(ii) sobald die Ergebnisse dieser Wählbarkeitsprüfungen durch die FIFA vorliegen, werden wir Sie in einem 
Rundschreiben entsprechend informieren.  
  
Wie im Rundschreiben Nr. 35/2022 bereits mitgeteilt, wurde die Frist für die Unterbreitung der 
Kandidaturen für das UEFA-Exekutivkomitee (acht für eine Amtszeit von vier Jahren zu wählende 
Mitglieder sowie ein für eine Amtszeit von zwei Jahren zu wählendes Mitglied beim UEFA-Kongress in 
Lissabon) auf Sonntag, 5. Februar 2023 festgelegt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
U E F A  
 
 
 
 
Theodore Theodoridis 
Generalsekretär 
 
 
Kopie 
- UEFA-Exekutivkomitee 
- Europäische Mitglieder des FIFA-Rats 
- UEFA-Ehrenmitglieder 
- FIFA, Zürich 


